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Angel zugefügten Verletzungen auch nur 
annähernd so heftig verspüren, wie wir es 
uns vorstellen, wenn wir nach uns. selbst 
urteilen. Im ganzen sind sie, offenbar ihrer 
verhältnismäßig niedrigen Organisation ent
sprechend, ganz außerordentlich unempfind
lich gegen Schmerzen, so wie sie ja auch 
für unsere Begriffe sehr schwere Verletzun
gen meist auffallend gut überstehen und 
rasch ausheilen.“

Neue technische Errungenschaft für die 
Fischerei

In der „Allgemeinen Fischereizeitung“ 
(Heft 3/1951) ist eine Bilderserie von einer 
Versuchsfahrt auf dem Bodensee veröffent
licht, die eine Kontrolle des Fischbestandes 
mit dem Echograph zum Inhalt hat. Das 
Institut für Seenforschung in Langenargen 
unternahm Versuche mit dem Echograph, 
die überraschende Ergebnisse hatten. Es 
wurde dabei festgestellt, daß mit Hilfe des 
Echographen eine genaue K o n t r o l l e  
de s  F i s c h  b e s t a n d e s  im Bodensee 
möglich ist. Der Echograph sendet Ultra
schallwellen in die Tiefe; auf einem Papier
streifen werden dann Fischschwärme bis 
auf 50 m sogar einzeln registriert. Die Ver
suchsfahrten wurden in Zusammenarbeit 
mit der Bundesanstalt für Fischerei in 
Hamburg-Altona unternommen.

Drastische Strafen für Fischfrevler — aber 
in England und Frankreich

In England sieht ein neu herausgekom
menes Gesetz eine Höchststrafe von 
500 Pfund Sterling (zirka 30.000 österreichi
sche Schilling) und zwei Jahre Gefängnis 
für Fischfrevler vor. Das Gesetz richtet sich 
vor allem gegen den unerlaubten Fang von 
Salmoniden auf Laichplätzen. (Aus „Die 
Fischwaid“ nach „Fishing Gazette.)

In Frankreich (Cerigoule) erhielten zwei 
Fischfrevler je ein Jahr Gefängnis, weil sie 
unter Verwendung von Jauchewasser ein 
halbes Kilo Forellen fingen. (Aus „Die 
Fischwaid“, Jahrg. 1951, Nr. 1, S. 14, nach 
„rhamecon“.)

Brauereiabwässer
In den „Mitteilungen der Versuchsanstalt 

für das Gärungsgewerbe“ (Nr. 7/8, 1950) 
setzt sich Dozent Dr, Karl S t u n d 1, Graz, 
mit der Frage der Reinigung von Brauerei
wässern auseinander.

Die Brauereien benötigen die 20- bis 
3üfache Wassermenge, als zur Biererzeu
gung gebraucht wird. Der kleinere Teil des 
nicht verarbeiteten Wassers wird in stark 
verunreinigtem Zustand wieder in die Vor

fluter eingeleitet. Bei einer raschen Wasser
führung tritt eine schnelle Verdünnung ein. 
Eine schädigende Einwirkung ist hier nur 
auf kurze Gewässerstrecken gegeben. In 
den meisten Fällen werden aber ungün
stigere Verhältnisse angetroffen, so daß 
eine Abwasserreinigung notwendig er
scheint. Die Brauereiabwässer sind aus sehr 
verschiedenartigen Anteilen zusammenge
setzt. Besonders die Mälzereiabwässer, die 
Treber- und Hopfenrückstände und die Ab
spülwässer der Filterpressen sind jene Ab
wasseranteile, die die Vorfluter verunreini
gen. Der größere Restanteil ist für die 
Fischereiwirtschaft weniger gefährlich. Da 
Sammelkläranlagen wegen der großen an
fallenden Wassermengen nur mit einem 
riesigen Kostenaufwand errichtet werden 
könnten, wäre es zweckmäßig, die Ab
wasserleitungen zu trennen, um wenigstens 
die s t a r k  v e r u n r e i n i g t e n  Abwässer 
(den kleineren Teil) in einer Kläranlage zu 
reinigen.

Fleferückstände werden als Futtermittel 
verwendet und nicht mehr wie früher, mit 
den Abwässern abgelassen. Eiweißanteile 
und Hopfen,rückstände könnten als Dünge
mittel abgeschieden werden. Die Spül
wässer der Flaschenwäsche ließen sich 
durch Siebe reinigen. Durch solche Maß
nahmen würde ein großer Teil der Schmutz
stoffe zurückgehalten und teilweise einer 
Verwertung zugeführt. Es hat sich ferner 
gezeigt, daß die entstehenden Faulgase (bei 
100 bis 250 mg Schwebstoffe im Liter bis 
140 Liter Gasausbeute je Kubikmeter) ge
wonnen und verwertet werden könnten. 
Durch eine besondere Ausfaulanlage würde 
sich noch mehr Gas gewinnen lassen, das 
in erster Linie Methan mit hohem Heiz
wert ist.

Die Verwertung der Abwässer bietet 
jedenfalls die Möglichkeit, die Kosten der 
Kläranlagen, die für die Fischerei gefordert 
werden müssen, wesentlich zu verringern.

Dr. Benda

AcbeiUq&nciHstUaft TUcUuei
Bestellungen von Satzkarpfen rechtzeitig 

aufgeben!
Der Fachbeirat für Karpfenteichwirt

schaft in der Arbeitsgemeinschaft Fischerei 
hat beschlossen, den Beziehern von Besatz
karpfen nahezulegen,, ihre Bestellungen bis 
Ende Februar des der Lieferung vorher
gehenden Jahres bei den anerkannten Satz
karpfenzüchtern rechtsverbindlich aufzu
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geben und den zuständigen Landesfischerei
verbänden davon Mitteilung zu machen. Ab
schluß und Lieferung erfolgt in der Regel 
zwischen Lieferteichwirtschaft und Be
zieher, doch ist eiin Abschluß mit dem zu
ständigen Verband nicht ausgeschlossen.

Durch diese Regelung wird den Satz
karpfenzüchtern die Möglichkeit gegeben, 
die benötigte Menge an Satzfischen termin
gerecht bereitzustellen. Gleichzeitig wird da
durch die volkswirtschaftlich unerwünschte 
Überproduktion von Besatzmaterial vermie
den und dem Käufer so weit wie möglich 
die rechtzeitige Lieferung guter Besatzfische 
garantiert.

Aus deu ‘Buudesiäuduu
Mitgliederversammlung des Landes

fischereiverbandes Steiermark
Am 22. Jänner 1951 hielt der Landes

fischereiverband Steiermark seine diesjäh
rige Mitgliederversammlung ab, bei welcher 
nach Begrüßung durch den Obmann des 
Verbandes, Herrn Erwin L e n z ,  der Ge
schäftsführer, Herr Tierarzt Dr. S c h m i d t ,  
über die Mitgliederbewegung und die viel
fache Tätigkeit des Verbandes iim verflos
senen Jahre berichtete.

Er konnte dabei besonders auf die Vor
tragstätigkeit hinweisen und mitteilen, daß 
in nahezu allen Verwaltungsbezirken des 
Landes Steiermark im vergangenen Jahre 
ein Kurs für Fließgewässerfischerei ab
gehalten wurde. Besonders hob der Ge
schäftsführer die Unterstützung der Fische
rei durch die ERP-Mittel hervor.

Nach Genehmigung des Kassenberichtes 
und des Jahresvoransehlages für das Jahr 
1951 wurden aus den Reihen der Mitglieder 
eine Reihe von Anfragen und Anträgen ge
stellt. Neben Anfragen über die gesetz
lichen Bestimmungen für die Fischerei 
wurde vor allem die Aufklärungstätigkeit 
des Verbandes lebhaft begrüßt und an
geregt, diese über die Gendarmeriebeamten 
hinaus noch auf weitere Bevölkerungskreise 
auszudehnen.

Fischereikurs für Gendarmeriebeamte 
in Graz

Im Rahmen eines Schulungskurses für 
Gendarmeriebeamte hielt der Landes
fischereiverband Steiermark im Schulsaal 
des Landesgendarmeriekommandos in Graz 
einen eintägigen Lehrkurs über Fischerei
fragen, an welchem zirka 1O0 Gendarmerie
beamte teilnahmen.

Oberlandwirtschaftsrat Dr. S c h m i d t  
sprach über die Bedeutung der Fischerei 
in Österreich und in der Steiermark, wobei 
er auch auf die Berührungspunkte hinwies, 
welche die Fischerei mit den verschiedenen 
Zweigen der Landwirtschaft aufweüst. Auch 
die allgemein-wirtschaftliche Bedeutung der 
Fischerei, z. B. für den Fremdenverkehr, be
handelte der Vortragende, Dozent Doktor 
S tu n  dl berichtete über Wissenswertes 
ausi dem Leben der Fische und behandelte 
dabei vor allem fischereibiologische Fragen, 
soweit sie für den gewässerüberwachenden 
Beamten bedeutungsvoll sind. Anschließend 
gab Regierungsrat Dr. S c h w a r z  eine 
eingehende Darstellung der in der Steier
mark geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
über die Fischerei. Er wies dabei vor allem 
auf die verschiedenen verfahrensmäßigen 
Vorschriften hin, die mit den Kompetenzen 
der einzelnen Behörden Zusammenhängen 
und häufig aus Unkenntnis nicht beachtet 
werden, wodurch Verfahrensfehler ent
stehen können, die zu Fehlentscheidungen 
führen. Über die Grundlagen der Fischerei
wirtschaft, Erhaltung des Bestandes in den 
Gewässern und die Bedeutung der gesetz
lichen Schonbestimmungen, die in der Bio
logie der Fische begründet sind, sprach 
darauf Dozent Dr. S t u n d 1.

Am Nachmittag erörterte der gleiche 
Vortragende eingehend die bei Fischsterben 
und Fischereischäden zu beachtenden Um
stände, besprach die Berichterstattung und 
Probenentnahme bei derartigen Vorfällen 
und wies, auf die Möglichkeiten hin, bei 
rechtzeitiger Verständigung auch in Zwei
felsfällen den Urheber eines Fischsterbens 
zu ermitteln. Gerade bei Fischsterben 
kommt dem Gendarmeriebeamten als der 
meist am leichtesten erreichbaren Amts
person allergrößte Bedeutung zu, da in der 
Regel sein Bericht die Grundlage für Scha
denersatzforderungen darstellt und dem
entsprechend abgefaßt sein soll. Ingenieur 
R ö m p 1 e r berichtete dann in eindrucks
voller Weise über sportliche und unsport
liche Fischerei, wobei er nach Besprechung 
der erlaubten Fangweisen die verschiedenen 
verbotenen Fangarten erörterte. Der Fisch
diebstahl, der besonders in dichter besiedel
ten Gebieten immer mehr um sich greift, 
wird mit den einfachsten Methoden, die in 
ihrer Einfachheit aber überraschend sind, 
ebenso ausgeübt wie mit komplizierten Vor
richtungen; es giibt dabei Einzelgänger und 
gut aufeinander abgespielte Diebsgruppen. 
Der Vortragende schloß mit dem Appell an 
die Zuhörer, dem Fischdiebstahl und seiner 
Verhinderung größtes Augenmerk zuzu- 
wenden. Anschließend führte Dozent Dok-
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